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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten René Springer und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/2447 – 

Unregelmäßigkeiten bei Asylverfahren in der Außenstelle des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt (Brandenburg) 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

In einem Artikel des „Nordkuriers“ schreibt der Autor von der Überprüfung von 
zehn Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in-
folge manipulierter Asylbescheide. Dem Bericht zufolge ist auch die Außenstelle 
in Eisenhüttenstadt (Brandenburg) betroffen (www.nordkurier.de/politik-und- 
wirtschaft/diese-zehn-bamf-standorte-werden-jetzt-ueberprueft-2332113705.html). 

1. Welche konkreten Erkenntnisse machen aus Sicht der Bundesregierung eine 
Überprüfung der Asylentscheidungen in der Außenstelle Eisenhüttenstadt 
erforderlich?  

Die Überprüfung der genannten Außenstellen erfolgt nicht aufgrund konkreter 
Hinweise zu fehlerhaften Bescheiden. Vielmehr werden derzeit die Bescheide 
von Außenstellen verdachtsunabhängig überprüft, deren Schutzquote eine Ab-
weichung von mindestens 10 Prozent nach oben oder nach unten zur vergleich-
baren Schutzquote (Referenzschutzquote) auf Bundesebene ausweist. Berück-
sichtigt wurden alle Entscheidungen im Jahr 2017. Die Schutzquote der in der 
Außenstelle Eisenhüttenstadt bearbeiteten Verfahren lag unter dem Bundesdurch-
schnitt. 

2. Wie viele Asylentscheidungen müssen aus Sicht der Bundesregierung über-
prüft werden?  

In welchen Jahren erfolgten die jetzt zu überprüfenden Asylentscheidungen 
(bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 

Die oben genannte Abweichung von den Schutzquoten in Eisenhüttenstadt ergibt 
sich aus einer Betrachtung des Jahres 2017. Die repräsentative Stichprobe umfasst 
847 Verfahren, welche in der Außenstelle Eisenhüttenstadt bearbeitet wurden. 
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3. Gab es in Eisenhüttenstadt in der Vergangenheit Verdachtsfälle unrechtmä-
ßig ausgestellter Asylbescheide?  

Wenn ja, wann genau wurde wer davon in Kenntnis gesetzt? 

Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 erläutert, resultiert die aktuell laufende 
Überprüfung allein aus einer Abweichung von der Referenzschutzquote. Es lie-
gen aktuell keine Erkenntnisse zu Verdachtsfällen unrechtmäßig ausgestellter Be-
scheide in Bezug auf die Außenstelle Eisenhüttenstadt vor. 

4. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung nach Bekanntwerden der Vor-
kommnisse in Eisenhüttenstadt in diesen Fällen ergriffen?  

Wann genau hat sie diese Maßnahmen ergriffen?  

Falls keine Maßnahmen ergriffen wurden, warum nicht? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen. 
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